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 fürt, wie der dabey gedruckte besondere Stempel ausweiset, in die BrieftPackete der ge
wöhnlichen Entfernung nach eingeschlossen toaren, welche französischer ScitL nach dem
Gewicht überliefert werden, wofür Die Postbehördc zu Frankfurt der festgesetzten Taxe,
und diesem Gewicht gemäß die Zahlung leisten muß. Diese Behörde rechnet den west-
phälischen Posten sodann diesen Vorschuß nebst demjenigen Porto an, welches ihr für ih

 ren Bezirk zukommt. Ferner wird das Publikum benachrichtiget, daß der io 4 tc Artikel
der König!. Post-Ordnung jedem, wer er auch sey, untersagt, sich mit Bestellung von
Briefen öder anderer für die Posten vorbehaltig zu befördernder Gegenstände zu besasset!,
 und daß derjenige, welcher bey diesem Unt&lt;rschlcif bey der Uebertrctung des Gesetzes be-

 troffen wird, in Gemäßheit des loZtcn.Artikels eine Strafe von wenigstens 152 bis zu
 302 Franke« erlegen soll ; daß derselbe Artikel mit Dienstentsetzung einen jeden, welcher
 in Besoldung des Staats sieht, und im entgegengesetzten Falle mit gerichtlicher Belan

gung bedrohe re.

Bekanntmachungen.
j) Durch das König!. Decret vom I9ten Octcber v. I. das Anlehn betreffend, ist vorgeschrie

ben, daß die Hälfte deö von jedem Commissienaire gezeichneten Betrag- vor dem etenIan.
a. c. baar eingezahlt werben soll. Gleiches ist in Ansehung derjenigen, weiche für dem
Ften März gezeichnet haben, in dem Décret vo n tyten Decdr. v. I. festgesetzt. Indessen
sind demung^achtet sehr viele der Subicribrnten mit Einbezahlung der erster» Hälfte ihres
Betrags im Rückstand geblieben, und werden daher hierdurch aufgefordert, spätestens die

 Don ihnen für den tten Decbr. v. A., den neu Januar und. rten März a. c. gezeichneten Bey

 träge sofort, und längstens bis zum izten März an die Districts Lasse ewzuzrhien, indem
 beschlossen worden ist: t) daß diejenigen, welche an diesem Tag nicht eingezahlt haben,

 durch eben dieselbe Zwangsmittel, welche in Betreff der ordinaire» Contribntlvnen statt ha
 ben , und vorgeschrieben sind, dazu angehalten werden sollen ; 2) daß für diejenige Beyträge,
welche erst nach dem izten März eingezahlt werden, nur Fünf statt Sechs pr. Cent bezahlt
werden sollen, da der Sudscribent, welcher semer Seits dem Gesetz nicht genügt, auch auf
die Vortheile desselben keinen Anspruch machen kann. Cassel den 4tcn März 1829.

In Abwesenheit de- Präfecten des Fulda, Departements.
Der Staatsraths - Auditor, General. Secretair der Präfectur.

von Stralenheim.

2) Da der vvrhinnige Herrschaft!, nunmehro der Stadt.Cämmerey, Behufs der Heizung und
Beleuchtung der Wachtstudeu überwiesene Antheil des Abwerfe, Holze- der Kohlen und klei

 ner Abgaben an den Thoren, ebenfalls verpachtet werden soll; So wird solches hierdurch
 bekannt gemacht, damit sich die Pachtllebhaber in dem auf Dienstag den 2lten Märzbe.

 stimmten Termin Vormittags 10 Uhr auf der Mairie rinfiuten, vorher aber die Pachtbe-
 hinaunaen in dem Secrétariat der Mairie einsehen können. Lasse! den rten Marz 1809.

Der Maire der Residenz.
Freyherr von Canstein.

3) Da die Wegführung des Straßenkoths in den zur vorhinnigen Ldrrneustadt ^gehörigen Straßen
von nächsten Ostern anderweit an den Mindestfordernden verpachtet werden soll, so haben
sich die Licitante» in dem auf Donnerstag den tüten März angesetzten Termin Vormittags

 io Uhr auf der Mairie einzufinden und ihre Gebote zu Protokoll zu geben. Die übrigen Be
dingungen dieser Packt können bis dahin jeden Vormittag von 9 bis iz Uhr in dem Secre,

 tariat der Mairie eingesehen werden. Cassel den -Sten Februar 1809.
Der Maire der Residenz.
Freyherr von Canstein.
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